
 
 
 
 
Fortbildungsangebot 
Neuropsychologische Gutachten I-III:  

Teil 2: Beschwerdevalidierung 

Dr. phil. Dipl.-Psych. Steffen Aschenbrenner 

Freitag, 03. Dezember 2021: 11:00 – 19:30 Uhr  

 

Kursinhalt: 

Subjektives Erleben und objektivierende Testdaten korrelieren in klinischen Stich-

proben nur gering, sodass sich die Frage nach der Validität der jeweiligen Informati-

onsquelle stellt. Je nach klinischem Setting wird von einem hohen Prozentsatz von 

patientenverdeutlichter Gesundheitsbeschwerden ausgegangen.  

Hierfür kommen verschiedene Ursachen, wie z.B. eine legitime Steigerung des Be-

schwerdeausdrucks, die Qualität der gutachterlichen/therapeutischen Beziehung, 

frühere Begutachtungserfahrungen, Krankheitsbewältigungsstile oder aber auch Ag-

gravation und seltener Simulation in Betracht. 

Im Workshop sollen wesentliche Beschwerdevalidierungsstrategien, wie Verhaltens-

beobachtungen, Konsistenzprüfungen, Plausibilitätsprüfungen, Verwendung inhären-

ter Parameter, Testprofilanalysen und gängige Beschwerdevalidierungsverfahren 

vorgestellt und bewertet werden. 

Ziel ist die Unterstützung bei der eigenen Positionierung hinsichtlich der verschiede-

nen Strategien. 

Um durch eine unkritische Verbreitung die Wirksamkeit der besprochenen Strategien 

nicht zu gefährden, ist die Teilnahme nur Psychologen mit Masterabschluss in klini-

scher Psychologie/Neuropsychologie (oder vergleichbar) möglich, die aktuell eine 

angestellte oder freiberufliche klinische Tätigkeit oder eine angestellte oder freibe-

rufliche Tätigkeit als Gutachter nachweisen können. 

 

 



Referent: 

Der Referent ist in dem Bereich der Beschwerdevalidierung wissenschaftlich tätig, 

hat zahlreiche einschlägige Publikationen veröffentlicht und ist Mitautor eines Be-

schwerdevalidierungsverfahrens. Unter seiner Verantwortung entstanden in den letz-

ten Jahren über 300 Gutachten, in denen Beschwerdevalidierungsstrategien einge-

setzt wurden. 

 

Organisatorisches: 

10 UE, akkreditiert durch die GNP (Curriculum 2007: Punkt 13; Curriculum 2017: 

Spezielle Neuropsychologie: Versorgungsspezifische Kenntnisse). 

 


